
Art. 20-21 Text der Verfassung

(3) Frei von Ausbeutung, Unterdrückung und wirtschaftlicher Abhängigkeit hat je
der Bürger gleiche Rechte und vielfältige Möglichkeiten, seine Fähigkeiten in vollem 
Umfange zu entwickeln und seine Kräfte aus freiem Entschluß zum Wohle der Gesell
schaft und zu seinem eigenen Nutzen in der sozialistischen Gemeinschaft ungehin
dert zu entfalten. So verwirklicht er Freiheit und Würde seiner Persönlichkeit. Die Be
ziehungen der Bürger werden durch gegenseitige Achtung und Hilfe, durch die 
Grundsätze sozialistischer Moral geprägt.

(4) Die Bedingungen für den Erwerb und den Verlust der Staatsbürgerschaft der 
Deutschen Demokratischen Republik werden durch Gesetz bestimmt.

Artikel 20
(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat unabhängig von 

seiner Nationalität, seiner Rasse, seinem weltanschaulichen oder religiösen Bekennt
nis, seiner sozialen Herkunft und Stellung die gleichen Rechte und Pflichten. Gewis
sens- und Glaubensfreiheit sind gewährleistet. Alle Bürger sind vor dem Gesetz 
gleich.

(2) Mann und Frau sind gleichberechtigt und haben die gleiche Rechtsstellung in 
allen Bereichen des gesellschaftlichen, staatlichen und persönlichen Lebens. Die 
Förderung der Frau, besonders in der beruflichen Qualifizierung, ist eine gesellschaft
liche und staatliche Aufgabe.

(3) Die Jugend wird in ihrer gesellschaftlichen und beruflichen Entwicklung beson
ders gefördert. Sie hat alle Möglichkeiten, an der Entwicklung der sozialistischen Ge
sellschaftsordnung verantwortungsbewußt teilzunehmen.

Artikel 21
(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht, das poli

tische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben der sozialistischen Gemeinschaft 
und des sozialistischen Staates umfassend mitzugestalten. Es gilt der Grundsatz »Ar
beite mit, plane mit, regiere mit!«

(2) Das Recht auf Mitbestimmung und Mitgestaltung ist dadurch gewährleistet, 
daß die Bürger

alle Machtorgane demokratisch wählen, an ihrer Tätigkeit und an der Leitung, 
Planung und Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens mitwirken; 
Rechenschaft von den Volksvertretungen, ihren Abgeordneten, den Leitern 
staatlicher und wirtschaftlicher Organe über ihre Tätigkeit fordern können; 
mit der Autorität ihrer gesellschaftlichen Organisationen ihrem Wollen und ih
ren Forderungen Ausdruck geben;
sich mit ihren Anliegen und Vorschlägen an die gesellschaftlichen, staatlichen 
und wirtschaftlichen Organe und Einrichtungen wenden können; 
in Volksabstimmungen ihren Willen bekunden.

(3) Die Verwirklichung dieses Rechts der Mitbestimmung und Mitgestaltung ist zu
gleich eine hohe moralische Verpflichtung für jeden Bürger.

Die Ausübung gesellschaftlicher oder staatlicher Funktionen findet die Anerken
nung und Unterstützung der Gesellschaft und des Staates.
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